
KANN UNTERSTÜTZUNG
HÄRTEFALLFONDS: WER

www.hamburg.de/haertefallfonds 

BEANTRAGEN?

Bitte wenden Sie sich an die für  
Sie zuständige Stelle (Jobcenter,  
Bezirksamt oder Amt für Migration).

Ja

Meine Energie-Abschläge haben sich stark erhöht bzw. ich habe eine hohe Nachzahlung 
erhalten. Ich kann das nicht bezahlen! Was kann ich tun?

Nein

Lösung gefunden.

Bitte bemühen Sie sich bei Ihrem Energieversorger um eine  
Ratenzahlung. 
Gleichzeitig sollten Sie prüfen, ob Sie Anspruch auf ge-
setzliche Leistungen nach dem SGB II (Jobcenter), SGB XII 
(Bezirksamt), AsylBLG (Amt für Migration) oder Wohngeld/
WohngeldPlus* (Bezirksamt) haben. 

Eine Schuldenübernahme durch den Härtefall-
fonds ist nicht möglich! 

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Energie-Anbieter in 
Verbindung und bemühen Sie sich um eine Abwen-
dung einer Sperre, z. B. durch Ratenzahlungen. 

Bitte prüfen Sie ggf. erneut, ob Sie Anspruch auf 
gesetzliche Leistungen (s. o.) haben.

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit: 
� Schreiben des Energieversorgers mit 
 Ankündigung des Sperrdatums
� Einkommensnachweise (für alle Mitglieder 
 des Haushalts) 
� Vermögensnachweise
� ggf. Vollmacht, falls Sie nicht Vertragspartnerin  
 oder Vertragspartner sind.

Bitte wenden Sie sich an eine der öffentlich 
geförderten Schuldnerberatungsstellen. Die 
Prüfung für eine Schuldenübernahme aus 
dem Härtefallfonds kommt in Betracht. 

Ja

Wichtig!

Nein

Eine Energiesperre konnte abgewendet werden. 

Mir wurde nun eine Energiesperre 
(per Post) angekündigt!

Das Schreiben enthält ein konkretes 
Sperrdatum. 

Ich bzw. die Mitglieder meines Haus-
haltes beziehen Sozialleistungen 
(SGB II, SGB XII oder AsylbLG).

Keine Lösung.

* WohngeldPlus: Ab 2023 sollen Haushalte mit niedrigeren Einkommen stärker bei steigenden Wohnkosten unterstützt werden. 
 Es kann ab dem 01.01.2023 bei Ihrem zuständigen Bezirksamt beantragt werden.  Stand: 28.11.22


